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1. Welche Unterlagen werden für die Prüfung, ob ein Druckkostenzuschuss gewährt 

werden kann, benötigt? 
- formloser Antrag 
- Zusammenfassung der Arbeit (2-3 DIN A4 Seiten) 
- Inhaltsverzeichnis 
- jeweils eine Kopie der beiden Gutachten 
- Kopie der Promotions- bzw. Habilitationsbescheinigung (auch vorläufige möglich) 
- Lebenslauf 
- Detaillierte Verlagskalkulation mit Aufschlüsselung des Zuschussbedarfs 

 
2. Wie lange dauert die Prüfung? 

- bis zu drei Monaten 
 
3. Was wird gefördert? 

- Grundsätzlich gefördert werden den Forschungsstand im rechtswissenschaftlichen Be-
reich voranbringende Dissertationen und Habilschriften. 
- Aufgrund der Vielzahl der Anträge kommt eine Förderung von Arbeiten, die nicht „sum-
ma cum laude" (oder Äquivalent) bewertet worden sind, nur im Ausnahmefall in Betracht 
- Sammelbände, Tagungsberichte u. ä. werden nicht gefördert; Festschriften im Aus-
nahmefall 

 
4. Bis wann muss ein Antrag gestellt werden ? 

- So rechtzeitig, dass die Entscheidung über die Förderung vor der Drucklegung fallen 
kann.  
- Nach Drucklegung kann eine Förderung nicht mehr erfolgen, da die Förderung die 
Drucklegung erst ermöglichen soll. 

 
5. Kann eine Förderung durch die Johanna u. Fritz Buch-Gedächtnis-Stiftung neben 

anderen Förderungen gewährt bzw. entgegengenommen werden? 
- Eine Förderung durch die Buch-Stiftung setzt voraus, dass die Summe aller in Anspruch 
genommenen Förderungen und eines angemessenen Eigenanteils den vom Autor an 
den Verlag zu zahlenden Druckkostenzuschuss nicht übersteigt. Hierüber hat der An-
tragsteller eine verbindliche Erklärung abzugeben. 

 
Sollten wir eine Förderung bejahen, müsste die Förderung im Vorwort Ihrer Arbeit angemes-
sen erwähnt wird. 
Zum Schluss würden wir dann eine Rechnung des Verlages über den gewährten Druckkos-
tenzuschuss nebst 
einem Belegexemplar erbitten. Wir würden dann dem Verlag direkt den entsprechenden 
Druckkostenzuschuss 
zukommen lassen. 
 
Ihren Antrag auf Druckkostenzuschuss senden Sie bitte an: 
 
JOHANNA UND FRITZ BUCH-GEDÄCHTNIS-STIFTUNG 
c/o Notariat Bergstraße 
Bergstraße 11 
20095 Hamburg 
info@buchstiftung.de 


